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 Schutzgebiete im Kooperationsgebiet Deistervorland    

 In vorherigen Schreiben haben wir Sie bereits über das Anwendungsverbot von Glyphosat in festgesetz-
ten Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten informiert (K&K 04/2021 und K&K 01/2022). Damit 
ist der Glyphosateinsatz in diesen Bereichen seit dem 08.09.2021 nicht mehr zulässig. 

Die Einzugsgebiete der Kooperation Deistervorland sind z.T. nicht gänzlich als festgesetztes Schutzgebiet 
definiert. Im TGG Forst Esloh ist ein größerer Bereich des Einzugsgebietes momentan nicht als Wasser-
schutzgebiet ausgewiesen. Hier ist eine Glyphosatanwendung unter Berücksichtigung der novellierten 
Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung erlaubt. Die TGG Landringhausen und Eckerde sind hingegen 
vollständig als Schutzgebiete festgesetzt (bestehende Abgrenzung seit 1983 bzw. 1994). In diesen Be-
reichen ist die Anwendung von Glyphosat nicht mehr zulässig! 

Im Anhang befinden sich dazu Übersichtskarten der aktuell gültigen Schutzgebietsgrenzen der drei TGG 
Forst Esloh, Eckerde und Landringhausen zur Information. 

 
 

 Glyphosat außerhalb von festgesetzten Schutzgebieten 
 

 

Außerhalb dieser festgesetzten Schutzgebiete ist eine Glyphosatanwendung erlaubt. Hier gelten, wie 
generell bei dem Einsatz aller chemischer Pflanzenschutzmittel, die Grundsätze des Integrierten Pflan-
zenschutzes. Dazu zählt die Berücksichtigung vorbeugender Maßnahmen (Fruchtfolge, Aussaatzeit-
punkt, mechan. Maßnahmen, …), um den Einsatz auf das notwendige Maß zu beschränken. Sollte den-
noch eine Glyphosatanwendung z.B. auf einer für Sommerungen vorgesehenen Fläche als notwendig 
erachtet werden, ist zuvor die novellierte Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung zu beachten. Die zu-
sätzlichen Anforderungen an die Glyphosatanwendung sind im Folgenden erläutert. 

▪ Eine Vorsaat- oder Stoppelbehandlung mit Glyphosat ist nach Änderung der Verordnung nur 
noch auf Flächen mit überwinternden Unkräutern, wie z.B. Ackerkratzdistel, Ampfer, Quecke und 
nur auf betroffenen Teilflächen möglich oder auf Flächen zur Unkrautbekämpfung, die einer Ero-
sionsgefährdungsklasse zugeordnet sind. Weiterhin zulässig bleibt die Anwendung für Direkt- 
und Mulchsaatverfahren.  

▪ Die Anwendung zur Sikkation und Unkrautbekämpfung als Spätanwendung vor der Ernte ist 
verboten. 

▪ Eine flächige Behandlung von Grünland ist nur zur Erneuerung des Grünlandes zulässig, wenn 
eine wirtschaftliche Nutzung der Fläche aufgrund der Verunkrautung nicht mehr möglich ist. Eine 
Anwendung auf Teilflächen ist möglich, wenn Unkräuter, wie z.B. Jakobskreuzkraut, für die Wei-
detiere negative Folgen haben. 

 
 

 Mit freundlichen Grüßen 

Ulrich Söffker, Friedrich Wilhelm Reese 
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